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Beschlussvorlage 4903/2017 
 

Fachbereich 3 
Herr Schlich 

Vergabe bzgl. Austausch von denkmalgerechten Holzfenstern im 
Kassenbereich des Eifelmuseums 

Beratungsfolge Bau- und Vergabeausschuss 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt die Vergabe des Auftrages zur Lieferung und 
Montage von Holzfenstern für den Kassenbereich des Eifelmuseums in der Genovevaburg 
an die Fa. AK-Fenster Kreyenborg aus Neuwied, Auftragssumme 27.146,75 €. 
 
 

 

Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP 

Bau- und Vergabeausschuss      

 
Sachverhalt: 
 
Im Haushalt 2017 stehen Mittel für den Austausch der Holzfenster mit 
Einscheibenverglasung im Bereich Kasse des Eifelmuseums bereit.  
 
Die hier zu vergebenden Arbeiten beinhalten Demontage und Entsorgung von Altfenstern 
sowie Lieferung und Montage von neuen Holzfenstern. 
 
Die Submission zur beschränkten Ausschreibung erfolgte am 29.08.2017. 
Von sechs zur Angebotsabgabe aufgeforderten Firmen haben drei Firmen ein Angebot mit 
folgenden Angebotssummen abgegeben: 
 
Bieter   geprüfte Summe 
 
Mindestbieter   27.146,75 €  AK-Fenster Kreyenborg, Neuwied 
2. Bieter  29.977,40 € 
3. Bieter  31.344,60 € 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im investiven Haushalt 2017 stehen auf der Haushaltsstelle 5232100-52310001 Mittel in 
Höhe von 35.000,-- € zur Verfügung. 
 
 
Familienverträglichkeit: 
Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in 
der Stadt Mayen? 
 
Keine Auswirkungen. 
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Demografische Entwicklung: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen 
Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar 

 die Geburtenrate 

 die Lebenserwartung 

 Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung) 
und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen? 
 
Keine Auswirkungen. 
 
 
Barrierefreiheit: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der 
Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit? 
 
Keine Auswirkungen. 
 

 
Anlagen: 
 
Keine.  
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